
Grundsätze Guter Stiftungspraxis

Durch unsere Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Stiftungen, haben wir uns
verpflichtet nach folgenden Grundsätzen zu handeln. Diese Grundsätze
wiederspiegeln unter anderem auch unsere per Satzung festgelegten Denk- und
Handlungsweisen.

1. Wir verstehen uns als Treuhänder des im Stiftungsgeschäft und in der
Satzung formulierten Stifterwillens.

2. Wir sind der Satzung verpflichtet und verwirklichen den Stiftungszweck nach
bestem Wissen und Gewissen.

3. Das in unsere Obhut gegebene Vermögen ist in seiner nachhaltigen
Ertragsfähigkeit zu erhalten. Unser Rechnungswesen bildet die wirtschaftliche
Lage der Stiftung zeitnah, vollständig und sachlich richtig ab.

4. Wir anerkennen Transparenz als Ausdruck der Verantwortung von Stiftungen
gegenüber der Gesellschaft und als ein Mittel zur Vertrauensbildung. Wir
stellen daher der Öffentlichkeit in geeigneter Weise die wesentlichen
inhaltlichen und wirtschaftlichen Informationen über die Stiftung (
insbesondere über Stiftungszweck, die Zweckerreichung im jeweils
abgelaufenen Jahr und Förderkriterien) zur Verfügung. Gesetzliche
Auskunftspflichten werden rasch und vollständig erfüllt.

5. Unsere Mitglieder des Stiftungsorgans handeln informiert, integer und
verantwortungsvoll. Wir sind ehrenamtlich tätige Organmitglieder und sind
trotz unserer übrigen Verpflichtungen bereit, die erforderliche Zeit und Sorgfalt
für die Stiftungsarbeit zur Verfügung zu stellen.

6. Wir sorgen für die regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der
Stiftungsprojekte, vor allem im Hinblick auf die Verwirklichung des
Satzungszwecks, die Effizienz des Mitteleinsatzes im Hinblick auf das
Verhalten gegenüber Fördersuchenden sowie der Öffentlichkeit.

7. Wir betrachten Fördersuchende als unverzichtbare Partner zur Verwirklichung
der Stiftungszwecke.

8. Wir fördern den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit anderen
Stiftungen.

9. Wir verpflichten uns, uns an die gesetzlichen Vorgaben des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungsrechts bei unserer Tätigkeit zu halten und
uns an diesen zu orientieren.
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